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Stadt Soltau

Wahlbekanntmachung 

Am Sonntag, dem 09.10.2022 findet in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr in der 
Stadt Soltau die Wahl zum 19. Niedersächsischen Landtag statt.

1. Die Stadt Soltau ist in 15 Allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

2. In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigen bis zum 18.09.2022 
übersandt wurden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem 
die Wahlberechtigen zu wählen haben.

3. Jede wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem 
Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen
Wählerverzeichnis sie eingetragen ist.

Die Wählerinnen/Wähler haben zur Wahl ihre Wahlbenachrichtigung 
mitzubringen und ihren Personalausweis oder Reisepass
bereitzuhalten. Sie haben sich auf Verlangen des Wahlvorstandes über ihre 
Person auszuweisen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin/Jeder Wähler erhält 
bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.

Jede Wählerin/Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthält in der Reihenfolge der Wahlvorschlagsnummern 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der 
Bewerberinnen/Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter 
Angabe der Partei, ggf. auch ihrer Kurzbezeichnung, bei 
Bewerberinnen/Bewerbern, die nicht für eine Partei auftreten, die 
Bezeichnung „Einzelbewerberin/Einzelbewerber“ und rechts von dem 
Namen jeder Bewerberin/jedes Bewerbers einen Kreis für die 
Kennzeichnung. 

b) Für die Wahl nach Landeswahlvorschlägen in blauem Druck die 
Bezeichnung der Parteien, ggf. auch ihre Kurzbezeichnungen, und jeweils 
die Namen der ersten drei Bewerberinnen/Bewerber der zugelassenen 
Landeswahlvorschläge und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für 
die Kennzeichnung. 



4.  Die Wählerin/Der Wähler gibt die Erststimme in der Weise ab, dass sie/er auf 
dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher 
Bewerberin/Bewerber sie gelten soll, und die Zweitstimme in der Weise, dass 
sie/er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Landeswahlvorschlag sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss von der Wählerin/vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum unbeobachtet 
gekennzeichnet und in gefaltetem Zustand so in die Wahlurne gelegt werden, 
dass die Kennzeichnung von Umstehenden nicht erkannt werden kann. In der 
Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende 
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 
öffentlich. Jeder hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäftes möglich ist. Während der Wahlzeit sind in und an dem 
Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem 
Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wählerinnen/Wähler durch 
Wort, Ton, Schrift, Bild oder sonstige Darstellungen sowie jede 
Unterschriftensammlung verboten (§ 24 Abs. 2 des Niedersächsischen 
Landeswahlgesetzes - NLWG).

6. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 

oder 

b) durch Briefwahl teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde einen 
amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben (§ 26 Abs. 1 NLWG).

Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 



Eine Hilfeleistung ist unzulässig, die unter missbräuchlicher Einflussnahme 
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der 
wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. 

Eine Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei 
der Hilfeleistung von der Wahl einer wählenden Person erlangt hat. 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt 
oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung der wahlberechtigten Person oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung der wahlberechtigten Person eine 
Stimme abgibt. 

Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Diese Bekanntmachung finden Sie ausschließlich im elektronischen „Amtsblatt 
für die Stadt Soltau“ im Internet unter www.soltau.de/bekanntmachungen.

Soltau, den 20.09.2022

__________gez.____________ L.S.
Stadt Soltau

Der Bürgermeister
      Olaf Klang

http://www.soltau.de/bekanntmachungen
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B e k a n n t m a c h u n g 
 
Bebauungsplan Nr. 126 „Sportpark Ost“ 
Aufstellungsbeschluss und  
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
mit Erörterungstermin 
 
 
Aufstellungsbeschluss 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Soltau hat in seiner Sitzung am 24.09.2020 die Auf-
stellung eines Bebauungsplanes im Bereich des Sportpark Ost beschlossen. Der Gel-
tungsbereich ist in dem nachstehenden Lageplan dargestellt. 
 

 
 
(Kartengrundlage: Auszug aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem 
(ALKIS); vervielfältigt mit Erlaubnis des Herausgebers: Landesamt für Geoinformation und 
Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Sulingen-Verden, Kataster-
amt Soltau). 
 
Ziel der Planung ist, die vorhandenen Sportplätze langfristig zu sichern und den Bau von 
zusätzlichen Sportplätzen entsprechend der Empfehlung des Sportentwicklungskonzeptes 
zu schaffen. Außerdem soll die Möglichkeit geschaffen werden, erforderliche Nebenanla-
gen zu errichten.  
Die für das Plangebiet in der Vergangenheit gefassten Beschlüsse werden in diesem Zu-
sammenhang aufgehoben. 
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Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch mit  
Erörterungstermin 
Der Bauausschuss der Stadt Soltau hat in seiner Sitzung am 27.09.2022 den Vorentwurf 
des Bebauungsplanes Nr. 126 „Sportpark Ost“ mit der dazugehörigen Begründung mit 
Umweltbericht als Grundlage für die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gebilligt. 
 
Gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) - in der zurzeit gültigen Fassung - gibt die 
Stadt Soltau in der Zeit  
 

vom 04.10.2022 bis einschließlich 04.11.2022 
 
während der Öffnungszeiten des Rathauses der Stadt Soltau in der Fachgruppe 61, Regi-
onal- und städtebauliche Entwicklungsplanung und Recht, Poststraße 12, 29614 Soltau, 
Informationen über die allgemeinen Ziele und Zwecke, sich wesentlich unterscheidende 
Lösungen, die für die Entwicklung des Plangebiets in Betracht kommen, sowie die voraus-
sichtlichen Auswirkungen der Planung. Außerdem besteht für die Öffentlichkeit während 
dieser Zeit Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung der Planung mit einem sachkundi-
gen Vertreter der Stadtverwaltung.  
 
Eine vorherige telefonische Terminvereinbarung, Tel.-Nr. 05191 82 613, wäre wün-
schenswert, zudem können unter dieser Telefonnummer auch Termine außerhalb der Öff-
nungszeiten vereinbart werden.  
 
Es wird mit Bezug auf § 3 Abs. 1 Satz 2 BauGB darauf hingewiesen, dass auch Kinder 
und Jugendliche Teil der Öffentlichkeit sind.  
 
Die auszulegenden Unterlagen finden Sie ebenfalls im Internet auf den Internetadressen 
www.soltau.de/bauleitplanverfahren sowie https://uvp.niedersachsen.de/kartendienste.  
Diese Bekanntmachung finden Sie im Internet im elektronischen Amtsblatt der Stadt 
Soltau unter www.soltau.de/bekanntmachungen.  
 
Erörterungstermin 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung findet ein Erörterungstermin am 
 

Mittwoch, dem 12.10.2022, von 18.00 bis 20.00 Uhr,  
in der Alten Reithalle  

 
statt, in dem der Vorentwurf ausführlich vorgestellt wird.  
 
Soltau, den 28.09.2022  

Stadt Soltau 
Der Bürgermeister 

gez. Olaf Klang 


